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1 Begriffe

Im vorliegenden Zusammenhang betrachten wir Qualifikationen.
Darunter verstehe ich nachgewiesene und dokumentierte Ab-
schlüsse von Ausbildungsphasen. Qualifikationen können unter-
schiedlichen Bildungsbereichen entstammen, wobei für alle eine
Zuordnung zu den Hauptgruppen der schulischen, der hochschu-
lischen und der beruflichen möglich ist.

Wichtig – vor allem im Hinblick auf die Formulierung von
Lernergebnissen (Learning Outcomes) – ist die Unterscheidung
zwischen den drei Arten des Lernens:
• Formales Lernen ist eine rechtlich geregelte, systematische

Ausbildung in einer festgelegten Sequenz, d.h. geordnetenAuf-
einanderfolge von Ausbildungsstufen nach den Vorgaben des
betreffenden staatlichen Bildungssystems, die durch ein
Zeugnis bescheinigt wird. Für Österreich wäre das beispiels-
weise die Abfolge Volksschule → Sekundarstufe I → Sekundar-
stufe II→Hochschule (dort wieder Bachelor→Master→Doktor).

• Non-Formales Lernen ist der gesamte Bereich der Weiter-
bildung (berufsspezifisch oder allgemein). Es besteht eben-
falls aus organisiertemLernen (Kursbetrieb), steht aber außer-
halb der Sequenz eines staatlichen Bildungssystems; meist
wird das Ergebnis durch ein Zeugnis bescheinigt. Das non-
formale Lernen wird teilweise von der öffentlichen Hand,
teilweise vom privaten Sektor (z.B. WIFI, innerbetriebliche
Weiterbildungen) angeboten.

• Informelles Lernen ist das persönliche Lernen abseits orga-
nisierterAngebote, vor allem dieAneignung persönlicher und
sozialer Fertigkeiten außerhalb von Bildungsstrukturen. Oft
wird es als »zufälliges« Lernen bezeichnet, weil es nicht plan-
bar, sondern aus einer konkreten Situation (z.B. Routine im
Umgang mit KundInnen in einem Betrieb) entsteht. Weitere
Beispiele wären: Zeitmanagement;Vereinbarkeit von Familie,
Beruf und berufsbegleitenden Studien; Bewältigung von
Krisen; Arbeitsmotivation.

Diese Bereiche sind nicht scharf voneinander zu trennen, sondern
greifen oft ineinander. Wer z.B. einen der vielen angebotenen
Kurse für Zeitmanagement an einer Volkshochschule oder ande-
ren Weiterbildungseinrichtung besucht, betreibt non-formales
Lernen. Mit dem Kurs alleine besitzt man aber noch nicht die
Kompetenz »Zeitmanagement«, sondern man zieht ihn als Unter-

stützung heran; die tatsächliche Kompetenz muss man sich
schrittweise durch Erfahrung und Experiment (also durch infor-
melles Lernen) aneignen. Ähnlich verhält es sich mit Nachhilfe-
kursen (also ebenfalls non-formales Lernen), die zur Unterstüt-
zung für das Bestehen schulischer Anforderungen (also formalen
Lernens) besucht werden.

Im Folgenden gehe ich näher auf Qualifikationen ein, die im
Rahmen formalen Lernens, vor allem im Hochschulbereich, er-
worben wurden. Der Fokus liegt auf einer grenzüberschreitenden
Anerkennung – und hier wiederum im »Incoming-Bereich«, also
der Behandlung ausländischer Qualifikationen in Österreich.

Unter Anerkennung möchte ich ganz allgemein die rechtliche
oder tatsächliche Gleichsetzung einer Qualifikation mit der
nächstliegenden österreichischen Qualifikation verstehen und da-
mit dem Folgenden einen sehr weiten Anerkennungsbegriff zu-
grunde legen.

2 Mehrwert der Anerkennung

Die verschiedenen Verfahren der Anerkennung sind nicht immer
einfach durchzuführen. Es ist daher legitim, nach ihrem Mehrwert
zu fragen, bevor man sich auf ein solches Verfahren einlässt. Die
Mehrwerte hängen stark von der persönlichen Situation und Le-
bensplanung ab. Im Wesentlichen aber spielen sie in drei Berei-
chen eine Rolle:

Die Anerkennung einer Qualifikation bedeutet in aller Regel
eine Erhöhung der Chancen auf dem österreichischen Arbeits-
markt. Wo es sich um gesetzlich reglementierte Tätigkeiten (z.B.
ÄrztInnen, LehrerInnen, RechtsanwältInnen, SozialarbeiterInnen)
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handelt, bedarf es jedenfalls eines Aktes der Anerkennung, ab-
hängig von der Art und Herkunft der betreffenden Qualifikation.
Im nicht-reglementierten Bereich – der alle Angestelltenverhält-
nisse in der Privatwirtschaft mitAusnahme der Gesundheitsberufe
und einiger sicherheitsrelevanter Tätigkeiten umfasst und wesent-
lich umfangreicher als der reglementierte Bereich ist – sind for-
male Anerkennungsverfahren grundsätzlich nicht erforderlich.
Hier kommt es vielmehr auf die Vertragsgestaltung zwischen Ar-
beitgeberIn und ArbeitnehmerIn an. Allerdings sind gerade des-
halb die Spielräume für ArbeitgeberInnen sehr groß und die Un-
sicherheiten für die ArbeitnehmerInnen über die Akzeptanz ihres
Diploms umso kleiner. Abgesehen von einzelnen Fällen bewuss-
ten Zurückdrängens ausländischer Arbeitskräfte bildet die man-
gelnde Information über den Wert einer Qualifikation das größte
Hindernis für denAbschluss eines Arbeitsvertrages, der für beide
Teile zufriedenstellend ist. Während also für die Zulassung zu re-
glementierten Tätigkeiten die Anerkennung ein gesetzlich vorge-
schriebenesMuss ist, bedeutet sie für andereTätigkeiten ein wich-
tiges Hilfsmittel und eine Unterstützung für das Funktionieren
arbeitsmarktrelevanter Prozesse.

Ein Zweites ist die Möglichkeit der Aufnahme einer weiter-
führenden Ausbildung, so z.B. der Sprung von einem ausländi-
schen Maturazeugnis in ein österreichisches Bachelorstudium
oder der Übergang von einem ausländischenMasterstudium in ein
österreichisches Doktoratsstudium. Dies kann zu wissenschaftli-
chen oder persönlichen Zwecken oder aber in der Hoffnung auf
eine bessere arbeitsrelevante Qualifizierung erfolgen, womit wie-
derum die Schleife zu den Chancen auf dem Arbeitsmarkt gezo-
gen wird. Um beimWeiterstudium zu bleiben: Nicht selten ist der
»Quereinstieg« von einem anderen österreichischen oder eben
von einem ausländischen auf ein weiterführendes österreichisches
Studium nicht nur eine Belastung für alle Beteiligten, sondern im
Gegenteil eine Bereicherung für die betreffende Person, aber auch
für den Studiengang. Denn der Umstieg bedeutet einerseits einige
ausbildungsmäßige Defizite im Vergleich mit einem geradlinigen
Verlauf der Bildungskarriere, andererseits aber das Mitbringen
wichtiger Erfahrungen, die sich auch positiv auf die ganze Gruppe
der Studierenden auswirken kann. Nicht selten führen daher Stu-
diengänge mit einer heterogenen Zusammensetzung der Studie-
renden zu einem fruchtbaren wissenschaftlichen Diskurs. Dieses
Potenzial können Hochschulen sinnvoll nützen, müssen aber im
Gegenzug bei der didaktischen Gestaltung der Lehrveranstaltun-
gen darauf Rücksicht nehmen.

Schließlich steht für manche InhaberInnen ausländischer
Qualifikationen weder der berufliche noch der studienmäßige
Aspekt im Vordergrund, sondern ausschließlich die persönliche
Wertschätzung durch die Umgebung, aber auch durch sich selbst:
Man hat nicht dieAbsicht, das erworbeneDiplom konkret zu »ver-
werten«, aber manmöchte die Gewissheit haben, etwas Sinnvolles
geleistet zu haben und in einer bestimmten Sparte offiziell ausge-
wiesen zu sein. In diesem Zusammenhang möge der ursprüngli-
che, nicht-juristische Begriff von »Anerkennung« Beachtung fin-
den: Sie bedeutet eigentlich die Wertschätzung einer Person und
ihrer Leistungen, eben gerade ohne Hinblick auf eine marktmä-
ßige Verwertbarkeit.

Dieser Aufzählung werden viele Personen noch weitere indi-
viduelle Formen eines Mehrwertes hinzufügen können. Und es ist
gut, dass hier ein offenes Feld bleibt, um eine »Kategorisierung«

von Menschen zu vermeiden – eine Gefahr, die nicht zu unter-
schätzen ist und die weit über die technischen Fragen der Aner-
kennung hinausgeht.

3 Arten der Anerkennung

Bevor man eine Anerkennung beantragt, ist es wichtig zu wissen,
woher das Diplom kommt und für welchen Zweck man es braucht.
Denn es existieren verschiedeneVerfahren undMöglichkeiten, und
ein falsch eingeschlagener Weg bedeutet jedenfalls Zeitverlust.

Ich gehe hier nur auf die Anerkennungsverfahren im Hoch-
schulbereich ein. Für den Schul- und Berufsbereich stehen jeweils
ähnliche Verfahren zur Verfügung.

Die weitestgehende Form der Anerkennung ist die Feststel-
lung der vollen Gleichwertigkeit. Sie erfolgt meist in der Form der
Nostrifizierung, in wenigen Fällen auch durch Gleichstellungs-
bescheid des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung
und Wirtschaft.

Die Nostrifizierung bildet die Brücke zwischen einem aus-
ländischen Studienabschluss und der angestrebten Ausübung ei-
ner gesetzlich reglementierten Tätigkeit. Nur wenn eine solche
konkret geplant ist (was der zuständigen Stelle glaubhaft zu ma-
chen ist) und falls nicht ohnehin eine Berufsberechtigung auf-
grund des EU-Rechts möglich ist, darf und braucht ein Nostri-
fizierungsverfahren eingeleitet werden. Es bleiben also Fälle, wie
z.B. ÄrztInnen oder LehrerInnen aus Drittstaaten. Die Zahl der
Fälle bewegt sich bei ca. 300 pro Jahr an allen österreichischen
Hochschulen zusammen. Zuständig ist eine derjenigen öffentli-
chen Universitäten, Fachhochschulen bzw. öffentlichen Pädago-
gischen Hochschulen, an denen ein vergleichbares Studium ein-
gerichtet ist. Die betreffende Hochschule prüft die Leistungen im
ausländischen Studium und vergleicht sie mit dem zur Zeit des
Antrages geltenden eigenen Curriculum. Wenn einzelne für das
Ergebnis des Studiums wesentliche Teile fehlen, sind mit einem
ersten Bescheid entsprechende Ergänzungsprüfungen bzw. an-
dere Leistungen aufzutragen, nach deren positiver Absolvierung
die Nostrifizierung mit abschließendem Bescheid ausgesprochen
wird. Die Rechtsgrundlagen für die Nostrifizierung bilden §90
des Universitätsgesetzes 2002 – UG, BGBl. I Nr. 48/1997, §6 des
Fachhochschul-Studiengesetzes – FHStG, BGBl. Nr. 340/1993,
bzw. §68 des Hochschulgesetzes 2005 – HG, BGBl. I Nr. 30/2006.
Eine allgemeine Übersicht über die Nostrifizierung bietet
www.nostrifizierung.at.

Ein Gleichstellungsbescheid des Bundesministeriums für
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, Verwaltungsbereich
Wissenschaft und Forschung, kann dann erfolgen, wenn ein bila-
terales Abkommen in Kraft ist, das bestimmte Studienrichtungen
– nach seinerzeitiger genereller Überprüfung durch ExpertInnen
aus Hochschulen beiderVertragsstaaten – gleichstellt. SolcheAb-
kommen bestehen vor allem mit Italien und mit den Nachfolge-
staaten des ehemaligen Jugoslawien. Dieser Antrag ist nicht von
der geplanten Ausübung einer gesetzlich reglementierten Tätig-
keit abhängig. Es erfolgt auch keine inhaltliche Detailprüfung wie
bei der Nostrifizierung; diese ist vielmehr im Zuge der Entstehung
des Abkommens generell vorweggenommen worden. Die Zahl
der Fälle bewegt sich bei ca. 200 pro Jahr. Die betreffenden Ab-
kommen finden sich auf www.naric.at unter »Staatsverträge«.
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Für alle anderen Fälle der Berufsausübung ist kein formelles
Verfahren vorgesehen. Soferne ein Studium an einer gemäß dem
Sitzstaat als Hochschule anerkannten Institution abgeschlossen
wurde, gilt es allgemein als anerkanntes Studium. Die inhaltliche
Einschätzung bleibt dem/der ArbeitgeberIn überlassen. Um aber
denArbeitgeberInnen, aber auch den Personen selbst ein generel-
les Bild über die Wertigkeit eines ausländischen Diploms zu ge-
ben, bietet das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung
und Wirtschaft in seiner Funktion als ENIC NARIC AUSTRIA
(Informationszentrum für Anerkennungswesen) für alle Interes-
sierten eine Bewertung an. Dies ist ein Gutachten auf der Grund-
lage des ausländischen Diploms samt Studiennachweisen (vor al-
lem des Diploma Supplements). Es ergeht somit kein Bescheid.
Die Bewertung hilft, rasch und unkompliziert das Wesentliche
eines ausländischen Diploms zu erfassen und eine fiktive Ein-
ordnung in das österreichische Studiensystem vorzunehmen. Da-
mit wird die Entscheidung über die passende Besetzung eines
Arbeitsplatzes bzw. über eine angemessene Gehaltseinstufung
möglich. Eine Verpflichtung zur Einholung einer Bewertung be-
steht nicht. Anträge sind über das elektronische Antragsportal
www.aais.at zu stellen und die erforderlichen Dokumente dort
upzuloaden. Die Zahl der Fälle bewegt sich nach heutigem Stand
bei ca. 4.000 pro Jahr mit stark steigender Tendenz. Rechtsgrund-
lage für die Bewertungen ist Art. VI.2 des Übereinkommens über
dieAnerkennung von Qualifikationen imHochschulbereich in der
europäischen Region (»Lissabonner Anerkennungsübereinkom-
men«), BGBl. III Nr. 71/1999.

Wer in Österreich an einem weiterführenden Studium (d.h.
Masterstudium aufgrund eines ausländischen Bachelorstudiums
oder Doktoratsstudium aufgrund eines ausländischen Masterstu-
diums) interessiert ist, wendet sich an die betreffende Universität,
Fachhochschule bzw. Pädagogische Hochschule. Diese wertet

autonom das Vorstudium im Hinblick auf die Anforderungen des
angestrebten weiterführenden Studiums. Dabei ist aber nicht der
detaillierte Maßstab einer Nostrifizierung anzulegen, sondern zu
fragen, ob die nötigeVorbildung für das angestrebte Studium vor-
liegt, wobei vor allem die geplanten wissenschaftlichen Schwer-
punkte zu berücksichtigen sind. Auch hier kommt eine Zulassung
unter der Bedingung ergänzender Leistungen in Betracht. Die
Rechtsgrundlagen für die Zulassung zu weiterführenden Studien
bilden § 64 des Universitätsgesetzes 2002 – UG, BGBl. I Nr.
48/1997, § 4 des Fachhochschul-Studiengesetzes – FHStG, BGBl.
Nr. 340/1993, bzw. § 50 des Hochschulgesetzes 2005, BGBl. I Nr.
30/2006.

Schließlich besteht eine Art der Anerkennung, die sich nicht
auf die Inhalte und die akademische Wertigkeit des betreffenden
Studiums bezieht, im Recht auf Führung eines akademischen
Grades.Wer immer von einer Institution, die in Österreich oder ei-
nem anderen Staat als »postsekundär« – also hochschulisch oder
gleichrangig – anerkannt ist, ein Studium zumindest auf Bache-
lor-Ebene abgeschlossen hat, darf den entsprechenden akade-
mischen Grad, soferne ein solcher verliehen worden ist, in der
Originalform auch in Österreich führen. Akademische Grade aus
EU- und EWR-Staaten sowie aus der Schweiz von und päpstli-
chen Hochschulen dürfen darüber hinaus auf Antrag mit ihrer
offiziellen Abkürzung in öffentliche Urkunden eingetragen wer-
den. Die Rechtsgrundlagen dafür bilden § 88 des Universitätsge-
setzes 2002 – UG, BGBl. I Nr. 48/1997, bzw. § 66 des Hoch-
schulgesetzes 2005 – HG, BGBl. I Nr. 30/2006.

Auch diese Aufzählung ist nicht abschließend, weil auch aus
anderen Verwaltungsbereichen, z.B. dem Versicherungsrecht,
direkt oder indirekt Anerkennungssituationen entstehen können.
Die im Hochschulrecht geregelten Verfahren sind jedoch damit
abgedeckt.
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